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1. Zeitlicher Ablauf:

Zum Zeitpunkt des Aufbaubeginns muß der verantwortliche Vertreter des Veranstalters anwesend, die Bühne fertig zum Aufbau und der Ladeweg zur Bühne frei sein.

Bei Beteiligung anderer Künstler ist ein genauer Zeit – und Verlaufsplan an die Künstler zu schicken.

Name des  Ansprechpartners für Technik & Organisation  am Tag des Konzertes: 

.....................................................................

Ankunft Künstler: ......................................................... h

Soundcheck von ....................... h bis .......................... h

Publikumseinlaß ........................................................... h

Showtime ...................................................................... h

2. Zufahrt, Parkmöglichkeiten

Der Veranstalter sorgt für ungehinderte Zufahrt zur Bühne (ggf. Sonder – Durchfahrtsgenehmigung, z.B. bei Open-Airs) und für Parkmöglichkeit für 2 Pkws.

3. Bühne & Technik
3.1 Es müssen mindestens zwei Stromanschlüsse in unmittelbarer Bühnennähe zur Verfügung stehen;  Licht-  und Ton – Anschlüsse benötigen vollständig getrennte Erdung.

3.2 Der Veranstalter versichert, daß die elektrischen Anlagen den neuesten Verordnungen der VDE entsprechen. Bei Nichtbeachtung dieses Punktes trägt er alle Folgen der sich dadurch ergebenden Schäden.

3.3 Bandbesetzung: (Quintett) Bass, Gitarre, Keyboards, Drums, Mundharmonika, 

4 x Vocals

3.4 Tonanlage / PA
Der Veranstalter stellt den Künstlern kostenlos eine Tonanlage mit mindestens 24 Kanälen und Monitoranlage, sowie mindestens einen versierten Tontechniker/Technikerin. Der/die  Soundmann/Frau ist  spätestens zur vereinbarten Soundcheck-Zeit am Auftrittsort  anwesend.

3.5 Benötigt werden: 

· 5 Monitore, mit  jeweils einem eigenen  Weg

· 4 Gesangsmikrofone  +  Mikrofonständer

· Mikrofone für Drums

· 1 DI Box Bass

· 2 DI Box Keyboards

· 2 Mikrofone für Verstärker

Auf Anfrage schicken die Künstler einen Bühnenaufbau-Plan.

3.6 Der Veranstalter stellt die Lichtanlage.

3.7 Mindestens zwei kräftige Helfer sollten bitte zum Aufbaubeginn anwesend sein.

4.    Garderoben
Der Veranstalter stellt den Künstlern und ihren Hilfskräften eine saubere, gut beheizte, abschließbare Garderobe mit Spiegel zur Verfügung. (Bei Open-Air Veranstaltungen Backstage-Zelt oder Trailer)

4. Catering und Getränke
Der Veranstalter stellt kostenlos Getränke (Softdrinks, Bier, Wein) und Catering (warme Mahlzeit für 5 Personen) für die Künstler und ihre Hilfskräfte zur Verfügung.

6.    Übernachtung 
Der Veranstalter bucht für die Nacht vom       zum       

5 Einzelzimmer,  möglichst nah am Veranstaltungsort gelegen.

Er informiert das Hotel darüber, daß die Künstler eventuell erst nachts eintreffen (> Hotelschlüssel) und trägt - wenn möglich -  dafür Sorge, daß das Frühstück für die Künstler bis  mindestens 11:00h morgens serviert wird.

5. Merchandising

Wird von den Künstlern Merchandising betrieben, stellt der Veranstalter einen gut sichtbaren, beleuchteten Tisch mit Stühlen zur Verfügung.

8. Besondere Regelungen bei Open-Air Veranstaltungen

8.1 Falls das Konzert im Freien aus Witterungsgründen nicht möglich ist, so ist vom Veranstalter ein geeigneter Raum zur Verfügung zu stellen. Sollte auch das nicht möglich sein, ist das Honorar in Höhe der vereinbarten Vertragsstrafe zu zahlen.

8.2 Bühne, Ton und Licht müssen von oben und seitlich vor Nässe und Sturm geschützt werden.

Sollten sich in der Erfüllung irgendeines Punktes der Ablaufs-Vereinbarungen und Bühnenanweisung Schwierigkeiten abzeichnen, bitten wir den Veranstalter, uns dies rechtzeitig mitzuteilen, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu finden.

................................................................. , den ......................................

.......................................................................................

 - der Veranstalter - 







Bluestown Store ::: www.ebdavis.com ::: www.ninadavis.de


